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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

§ 31. (1) bis (4) unverändert § 31. (1) bis (4) unverändert 

(5) Richtlinien im Sinne des Abs. 2 Z 3 sind aufzustellen: (5) Richtlinien im Sinne des Abs. 2 Z 3 sind aufzustellen: 

 1. bis 19. unverändert.  1. bis 19. unverändert. 

 20. für die Vorgangsweise, insbesondere das koordinierte 
Zusammenwirken, der Träger der Kranken-, Unfall- und 
Pensionsversicherung bei der Behandlung und Beurteilung von 
Leistungsansprüchen und der Erbringung von Leistungen im Rahmen 
der Rehabilitation; bei der Aufstellung dieser Richtlinien ist 
insbesondere auf den § 307c und auf den Rehabilitationsplan nach 
Abs. 2 Z 5 Bedacht zu nehmen; 

 20. für die Vorgangsweise, insbesondere das koordinierte 
Zusammenwirken, der Träger der Kranken-, Unfall- und 
Pensionsversicherung bei der Behandlung und Beurteilung von 
Leistungsansprüchen und der Erbringung von Leistungen im Rahmen 
der Rehabilitation sowie die Koordinierung der Aufgaben der 
Krankenversicherungsträger im Bereich der Frühintervention zur 
Verhinderung des Ausscheidens aus dem Erwerbsleben; bei der 
Aufstellung dieser Richtlinien ist insbesondere auf den § 307c und auf 
den Rehabilitationsplan nach Abs. 2 Z 5 Bedacht zu nehmen; 

 21. bis 37. unverändert.  21. bis 37. unverändert. 

(5a) bis (16) unverändert. (5a) bis (16) unverändert. 

Erlöschen von Leistungsansprüchen Erlöschen von Leistungsansprüchen 

§ 100. (1) und (2) unverändert. § 100. (1) und (2) unverändert. 

 (3) Der Anspruch auf Rehabilitationsgeld aus der Krankenversicherung 
(§ 143a) erlischt mit dem Anfall einer (vorzeitigen) Alterspension nach diesem 
oder einem anderen Bundesgesetz. 

Leistungen der Pensionsversicherung Leistungen der Pensionsversicherung 

§ 222. (1) In der Pensionsversicherung der Arbeiter und in der 
Pensionsversicherung der Angestellten sind zu gewähren: 

§ 222. (1) In der Pensionsversicherung der Arbeiter und in der 
Pensionsversicherung der Angestellten sind zu gewähren: 

 1. unverändert.  1. unverändert. 

 2. aus den Versicherungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit  2. aus den Versicherungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit 

 a) unverändert.  a) unverändert. 

 b) unverändert.  b) unverändert. 
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 c) bei Berufsunfähigkeit die Berufsunfähigkeitspension aus der 
Pensionsversicherung der Angestellten (§ 271), 

 c) bei Berufsunfähigkeit die Berufsunfähigkeitspension aus der 
Pensionsversicherung der Angestellten (§ 271), 

  d) berufliche Maßnahmen der Rehabilitation (§§ 253e, 270a); 

 3. und 4. unverändert.  3. und 4. unverändert. 

(2) In der knappschaftlichen Pensionsversicherung sind zu gewähren: (2) In der knappschaftlichen Pensionsversicherung sind zu gewähren: 

 1. unverändert.  1. unverändert. 

 2. aus den Versicherungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit  2. aus den Versicherungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit 

 a) unverändert.  a) unverändert. 

 b) unverändert.  b) unverändert. 

 c) bei Invalidität die Knappschaftsvollpension (§ 279),  c) bei Invalidität die Knappschaftsvollpension (§ 279), 

  d) berufliche Maßnahmen der Rehabilitation (§ 276e); 

 3. bis 5. unverändert.  3. bis 5. unverändert. 

(3) unverändert. (3) unverändert. 

Berufliche Rehabilitation bei (drohender) Invalidität Anspruch auf berufliche Rehabilitation bei (drohender) Invalidität, 
Feststellung des Berufsfeldes 

§ 253e. (1) Anspruch auf berufliche Maßnahmen der Rehabilitation (§ 303) 
haben versicherte Personen, wenn sie infolge ihres Gesundheitszustandes die 
Voraussetzungen für die Invaliditätspension (§ 254 Abs. 1) erfüllen, 
wahrscheinlich erfüllen oder in absehbarer Zeit erfüllen werden. Der Anspruch 
besteht auch dann, wenn zwar die erforderlichen Pflichtversicherungsmonate 
nach § 255 Abs. 2 und § 273 Abs. 1 nicht vorliegen, jedoch 

§ 253e. (1) Anspruch auf berufliche Maßnahmen der Rehabilitation haben 
versicherte Personen, wenn sie infolge ihres Gesundheitszustandes die 
Voraussetzungen für die Invaliditätspension (§ 254 Abs. 1) oder das 
Rehabilitationsgeld (§ 255b) – mit Ausnahme der Voraussetzung nach § 254 
Abs. 1 Z 2 – erfüllen, wahrscheinlich erfüllen oder in absehbarer Zeit erfüllen 
werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn zwar die erforderlichen 
Pflichtversicherungsmonate nach § 255 Abs. 2 und § 273 Abs. 1 nicht vorliegen, 
jedoch 

 1. und 2. unverändert.  1. und 2. unverändert. 

Dabei sind Versicherungsmonate nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. a, d und e als 
Pflichtversicherungsmonate nach Z 1 und höchstens zwölf Versicherungsmonate 
nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g als Pflichtversicherungsmonate nach Z 2 zu 
berücksichtigen. 

Dabei sind Versicherungsmonate nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. a, d und e als 
Pflichtversicherungsmonate nach Z 1 und höchstens zwölf Versicherungsmonate 
nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g als Pflichtversicherungsmonate nach Z 2 zu 
berücksichtigen. 

(2) bis (6) unverändert. (2) bis (6) unverändert. 

 (7) Die Pensionsversicherungsträger haben bei der Prüfung der 
Voraussetzungen für den Anspruch nach Abs. 1, für den Anspruch auf 
Invaliditätspension (§ 254 Abs. 1), für den Anspruch auf Rehabilitationsgeld 
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(§ 255b) und der Voraussetzungen für dessen Entziehung (§ 99 Abs. 3 Z 1 lit. b 
sublit. cc) sowie bei der Feststellungsverpflichtung nach § 367 Abs. 4 zu prüfen, 
ob berufliche Maßnahmen der Rehabilitation hinsichtlich des Berufsfeldes 
(§ 222 Abs. 3) zweckmäßig (Abs. 3) und zumutbar (Abs. 4) sind. 

Berufliche Rehabilitation bei (drohender) Berufsunfähigkeit Anspruch auf berufliche Rehabilitation bei (drohender) Berufsunfähigkeit, 
Feststellung des Berufsfeldes 

§ 270a. Anspruch auf berufliche Maßnahmen der Rehabilitation (§ 303) 
haben versicherte Personen, wenn sie infolge ihres Gesundheitszustandes die 
Voraussetzungen für die Berufsunfähigkeitspension (§ 271 Abs. 1) erfüllen, 
wahrscheinlich erfüllen oder in absehbarer Zeit erfüllen werden. § 253e Abs. 1 
zweiter und dritter Satz sowie Abs. 2 bis 6 ist entsprechend anzuwenden. 

§ 270a. Anspruch auf berufliche Maßnahmen der Rehabilitation haben 
versicherte Personen, wenn sie infolge ihres Gesundheitszustandes die 
Voraussetzungen für die Berufsunfähigkeitspension (§ 271 Abs. 1) oder das 
Rehabilitationsgeld (§ 273b) – mit Ausnahme der Voraussetzung nach § 271 
Abs. 1 Z 2 – erfüllen, wahrscheinlich erfüllen oder in absehbarer Zeit erfüllen 
werden. § 253e Abs. 1 zweiter und dritter Satz sowie Abs. 2 bis 7 ist 
entsprechend anzuwenden. 

Berufliche Rehabilitation bei (drohender) Invalidität Anspruch auf berufliche Rehabilitation bei (drohender) Invalidität, 
Feststellung des Berufsfeldes 

§ 276e. Anspruch auf berufliche Maßnahmen der Rehabilitation (§ 303) 
haben versicherte Personen, wenn sie infolge ihres Gesundheitszustandes die 
Voraussetzungen für die Knappschaftsvollpension (§ 279 Abs. 1) erfüllen, 
wahrscheinlich erfüllen oder in absehbarer Zeit erfüllen werden. § 253e Abs. 1 
zweiter und dritter Satz sowie Abs. 2 bis 6 ist entsprechend anzuwenden. 

§ 276e. Anspruch auf berufliche Maßnahmen der Rehabilitation haben 
versicherte Personen, wenn sie infolge ihres Gesundheitszustandes die 
Voraussetzungen für die Knappschaftsvollpension (§ 279 Abs. 1) oder das 
Rehabilitationsgeld (§ 280b) – mit Ausnahme der Voraussetzung nach § 279 
Abs. 1 Z 2 – erfüllen, wahrscheinlich erfüllen oder in absehbarer Zeit erfüllen 
werden. § 253e Abs. 1 zweiter und dritter Satz sowie Abs. 2 bis 7 ist 
entsprechend anzuwenden. 

Aufgaben der Rehabilitation Aufgaben der Rehabilitation 

§ 300. (1) Die Pensionsversicherungsträger treffen Vorsorge für die 
Rehabilitation von Versicherten und Beziehern einer Pension aus einem 
Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit, ausgenommen eine 
Knappschaftspension, deren Arbeitskraft infolge einer körperlichen, geistigen 
oder psychischen Beeinträchtigung herabgesunken ist. 

§ 300. (1) Die Pensionsversicherungsträger treffen Vorsorge für die 
Rehabilitation von Versicherten, Bezieher/inne/n von Rehabilitationsgeld sowie 
Bezieher/inne/n einer Pension aus einem Versicherungsfall der geminderten 
Arbeitsfähigkeit, ausgenommen eine Knappschaftspension, deren Arbeitskraft 
infolge einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung 
herabgesunken ist. 

(2) unverändert. (2) unverändert. 

(3) Die Rehabilitation umfasst medizinische und berufliche Maßnahmen 
und, soweit dies zu ihrer Ergänzung erforderlich ist, soziale Maßnahmen mit 
dem Ziel, die zu rehabilitierenden Personen bis zu einem solchen Grad ihrer 
Leistungsfähigkeit herzustellen oder wiederherzustellen, der sie in die Lage 

(3) Die Rehabilitation umfasst medizinische und berufliche Maßnahmen 
und, soweit dies zu ihrer Ergänzung erforderlich ist, soziale Maßnahmen mit 
dem Ziel, die zu rehabilitierenden Personen bis zu einem solchen Grad ihrer 
Leistungsfähigkeit herzustellen oder wiederherzustellen, der sie in die Lage 
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versetzt, im beruflichen und wirtschaftlichen Leben und in der Gemeinschaft 
einen ihnen angemessenen Platz möglichst dauernd einnehmen zu können. 

versetzt, im beruflichen und wirtschaftlichen Leben und in der Gemeinschaft 
einen ihnen angemessenen Platz möglichst dauernd einnehmen zu können. Diese 
Maßnahmen dienen nach Möglichkeit dem Ziel, die Erwerbsfähigkeit in Bezug 
auf die bisher ausgeübte Tätigkeit wiederherzustellen. 

(4) unverändert. (4) unverändert. 

Medizinische Maßnahmen Medizinische Maßnahmen 

§ 302. (1) Die medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation umfassen: § 302. (1) Die medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation umfassen: 

 1. und 1a. unverändert.  1. und 1a. unverändert. 

  1b. Maßnahmen der medizinisch-berufsorientierten Rehabilitation; 

 2. bis 4. unverändert.  2. bis 4. unverändert. 

In den Fällen der Z 1 bis 3 sowie im Zusammenhang mit der körpergerechten 
Anpassung von Körperersatzstücken, orthopädischen Behelfen und anderen 
Hilfsmitteln können Reise- und Transportkosten nach Maßgabe der 
Bestimmungen der Satzung unter Bedachtnahme auf die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Versicherten bzw. Angehörigen übernommen werden. 

In den Fällen der Z 1 bis 3 sowie im Zusammenhang mit der körpergerechten 
Anpassung von Körperersatzstücken, orthopädischen Behelfen und anderen 
Hilfsmitteln können Reise- und Transportkosten nach Maßgabe der 
Bestimmungen der Satzung unter Bedachtnahme auf die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Versicherten bzw. Angehörigen übernommen werden. 

(2) bis (4) unverändert. (2) bis (4) unverändert. 

Berufliche Maßnahmen Berufliche Maßnahmen 

§ 303. (1) Berufliche Maßnahmen der Rehabilitation werden versicherten 
Personen nach pflichtgemäßem Ermessen unter sinngemäßer Anwendung des 
§ 198 – mit Ausnahme des Abs. 2 Z 2 dieser Bestimmung – gewährt, wenn dies 
infolge ihres Gesundheitszustandes zweckmäßig (Abs. 3) und zumutbar (Abs. 4) 
ist. 

§ 303. Berufliche Maßnahmen der Rehabilitation werden versicherten 
Personen und Bezieher/inne/n von Rehabilitationsgeld nach pflichtgemäßem 
Ermessen erbracht. § 198 ist anzuwenden. Die beruflichen Maßnahmen 
umfassen insbesondere auch Berufsfindungs- und 
Berufsorientierungsmaßnahmen sowie Arbeitstrainings. 

(2) Maßnahmen nach Abs. 1 sind nur solche, durch die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auf Dauer Invalidität oder Berufsunfähigkeit beseitigt oder 
vermieden werden kann und die geeignet sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit 
eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt auf Dauer sicherzustellen. 

 

(3) Die Maßnahmen nach Abs. 1 müssen ausreichend und zweckmäßig 
sein, sie dürfen jedoch das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Sie 
können vom Pensionsversicherungsträger unter Berücksichtigung des 
Arbeitsmarktes und ihrer Zumutbarkeit für die versicherte Person erbracht 
werden. 

 

(4) Die Maßnahmen nach Abs. 1 sind der versicherten Person nur dann 
zumutbar, wenn sie unter Berücksichtigung ihrer physischen und psychischen 
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Eignung, ihrer bisherigen Tätigkeit sowie der Dauer und des Umfanges ihrer 
bisherigen Ausbildung (Qualifikationsniveau) sowie ihres Alters, ihres 
Gesundheitszustandes und der Dauer eines Pensionsbezuges festgesetzt und 
durchgeführt werden. Maßnahmen der Rehabilitation, die eine Ausbildung zu 
einer Berufstätigkeit umfassen, durch deren Ausübung das bisherige 
Qualifikationsniveau wesentlich unterschritten wird, dürfen nur mit Zustimmung 
der versicherten Person durchgeführt werden. Hat die versicherte Person eine 
Tätigkeit ausgeübt, die einen Lehrabschluss oder einen mittleren Schulabschluss 
erfordert, oder hat sie durch praktische Arbeit qualifizierte Kenntnisse oder 
Fähigkeiten erworben, die einem Lehrabschluss oder mittleren Schulabschluss 
gleichzuhalten sind, so ist eine Rehabilitation auf Tätigkeiten, die keine 
gleichwertige Ausbildung vorsehen, jedenfalls unzulässig. 

(5) Das Qualifikationsniveau im Sinne des Abs. 4 erster Satz bestimmt sich 
nach der für die Tätigkeit notwendigen beruflichen Ausbildung sowie nach den 
für die Ausübung der Tätigkeit erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten 
(Fachkompetenz). 

 

Übertragung der Durchführung von Maßnahmen der 
Rehabilitation, Kostenersatz 

Übertragung der Durchführung von Maßnahmen der 
Rehabilitation, Kostenersatz 

§ 307a. (1) unverändert. § 307a. (1) unverändert. 

(2) Der Pensionsversicherungsträger kann die Durchführung von 
medizinischen bzw. beruflichen Maßnahmen der Rehabilitation dem 
Arbeitsmarktservice übertragen. Er hat dem Arbeitsmarktservice die 
ausgewiesenen tatsächlichen Kosten soweit zu ersetzen, als sie über das 
hinausgehen, was dieses an Leistungen gewährt hätte, wäre ein Begehren auf 
derartige Maßnahmen gestellt worden. 

(2) Der Pensionsversicherungsträger kann die Durchführung von 
medizinischen bzw. beruflichen Maßnahmen der Rehabilitation dem 
Arbeitsmarktservice und Einrichtungen übertragen, die solche Maßnahmen 
durchführen. Er hat dem Arbeitsmarktservice und diesen Einrichtungen die 
ausgewiesenen tatsächlichen Kosten soweit zu ersetzen, als sie über das 
hinausgehen, was diese an Leistungen gewährt hätten, wäre ein Begehren auf 
solche Maßnahmen gestellt worden. 

(3) und (4) unverändert. (3) und (4) unverändert. 

 (5) Der Pensionsversicherungsträger hat die Durchführung von beruflichen 
Maßnahmen der Rehabilitation nach § 253e (§ 270a, § 276e) dem 
Arbeitsmarktservice zu übertragen. Er hat dem Arbeitsmarktservice jährlich die 
Kosten zu ersetzen, die diesem aus der Erbringung von beruflichen Maßnahmen 
der Rehabilitation entstehen. Akontierung und Abrechnung dieses 
Kostenersatzes richten sich nach § 16 AMPFG. 
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Leistungssachen Leistungssachen 

§ 354. Leistungssachen sind die Angelegenheiten, in denen es sich handelt 
um 

§ 354. Leistungssachen sind die Angelegenheiten, in denen es sich handelt 
um 

 1. bis 4a. unverändert.  1. bis 4a. unverändert. 

 5. die Feststellung der Kontoerstgutschrift sowie einer 
Ergänzungsgutschrift oder eines Nachtragsabzuges (§ 15 APG), 

 5. die Feststellung der Kontoerstgutschrift sowie einer 
Ergänzungsgutschrift oder eines Nachtragsabzuges (§ 15 APG), 

  6. die Feststellung des Rechtsanspruches auf berufliche Maßnahmen der 
Rehabilitation nach § 253e (§ 270a, § 276e). 

Mitwirkung des Anspruchswerbers oder Anspruchsberechtigten Mitwirkung des Anspruchswerbers oder Anspruchsberechtigten 

§ 366. (1) bis (3) unverändert. § 366. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Zur Klärung der Frage, ob berufliche Maßnahmen der Rehabilitation 
nach § 303 Abs. 4 zumutbar sind, hat der Träger der Pensionsversicherung unter 
persönlicher Mitwirkung der antragstellenden Person eine berufskundliche 
Beurteilung durchzuführen und sie zu den Feststellungen anzuhören, soweit sich 
diese Frage nicht bereits auf Grund der ärztlichen Untersuchung nach Abs. 1 
beantworten lässt. Können wegen mangelnder Mitwirkung der antragstellenden 
Person die Feststellungen nach § 367 Abs. 4 Z 1 nicht getroffen werden, so gilt 
der Antrag auf eine Pension aus den Versicherungsfällen der geminderten 
Arbeitsfähigkeit als Antrag auf Feststellung der Invalidität nach § 255a (§ 280a) 
oder der Berufsunfähigkeit nach § 273a. 

(4) Zur Klärung der Frage, ob berufliche Maßnahmen der Rehabilitation 
nach § 253e Abs. 4 zumutbar sind, hat der Träger der Pensionsversicherung unter 
persönlicher Mitwirkung der antragstellenden Person eine berufskundliche 
Beurteilung durchzuführen und sie zu den Feststellungen anzuhören, soweit sich 
diese Frage nicht bereits auf Grund der ärztlichen Untersuchung nach Abs. 1 
beantworten lässt. Können wegen mangelnder Mitwirkung der antragstellenden 
Person die Feststellungen nach § 367 Abs. 4 Z 1 nicht getroffen werden, so gilt 
der Antrag auf eine Pension aus den Versicherungsfällen der geminderten 
Arbeitsfähigkeit als Antrag auf Feststellung der Invalidität nach § 255a (§ 280a) 
oder der Berufsunfähigkeit nach § 273a. 

Übermittlung von Bescheiden der Pensionsversicherungsträger an die 
Träger der Krankenversicherung 

Übermittlung von Bescheiden der Pensionsversicherungsträger an die 
Träger der Krankenversicherung 

§ 368a. Die Pensionsversicherungsträger haben Bescheide, in denen 
festgestellt wurde, dass vorübergehende Invalidität (Berufsunfähigkeit) 
voraussichtlich im Ausmaß von zumindest sechs Monaten vorliegt (§ 367 
Abs. 4) und berufliche Maßnahmen der Rehabilitation nicht zweckmäßig (§ 303 
Abs. 3) oder nicht zumutbar (§ 303 Abs. 4) sind, unverzüglich dem für die 
Leistung von Rehabilitationsgeld nach § 143a zuständigen 
Krankenversicherungsträger zu übermitteln. 

§ 368a. Die Pensionsversicherungsträger haben Bescheide, in denen 
festgestellt wurde, dass vorübergehende Invalidität (Berufsunfähigkeit) 
voraussichtlich im Ausmaß von zumindest sechs Monaten vorliegt (§ 367 
Abs. 4) und berufliche Maßnahmen der Rehabilitation nicht zweckmäßig 
(§ 253e Abs. 3) oder nicht zumutbar (§ 353e Abs. 4) sind, unverzüglich dem für 
die Leistung von Rehabilitationsgeld nach § 143a zuständigen 
Krankenversicherungsträger zu übermitteln. 

 Schlussbestimmung zu Art. 1 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2017 

 § 704. Die §§ 31 Abs. 5 Z 20, 100 Abs. 3, 222 Abs. 1 Z 2 lit. c und d sowie 
Abs. 2 Z 2 lit. c und d, 253e Abs. 1 und 7, 270a, 276e, 300 Abs. 1 und 3, 302 
Abs. 1 Z 1b, 303, 307a Abs. 2 und 5, 354 Z 5 und 6, 366 Abs. 4 und 368a sowie 



  7 von 13 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die Überschriften zu den §§ 253e, 270a und 276e in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2017 treten rückwirkend mit 1. Jänner 2017 in 
Kraft. 

Artikel 2 

Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 

Übergangsbestimmungen zur Hauptfeststellung 2014 Übergangsbestimmungen zur Hauptfeststellung 2014 

§ 337. (1) Personen, die am 31. Dezember 2016 nicht der 
Pflichtversicherung in der Kranken- und Pensionsversicherung nach diesem 
Bundesgesetz unterliegen und nur durch das sozialversicherungsrechtliche 
Wirksamwerden der Hauptfeststellung der Einheitswerte für wirtschaftliche 
Einheiten des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens zum 1. Jänner 2014 
gemäß § 20c des Bewertungsgesetzes 1955 die Versicherungsgrenze von 1 500 
Euro gemäß § 2 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes erreichen oder überschreiten, 
bleiben weiterhin aus der Kranken- und Pensionsversicherung ausgenommen, 
solange nicht eine flächenmäßige Vergrößerung der am 31. Dezember 2016 
bewirtschafteten Betriebsfläche erfolgt. Gleiches gilt für Personen, die zum 
31. Dezember 2016 eine Korridorpension, eine Schwerarbeitspension oder eine 
vorzeitige Alterspension nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz 
beziehen, hinsichtlich der für diese Pensionen maßgeblichen Grenze (§ 4 Abs. 6 
Z 2 APG). Als flächenmäßige Vergrößerung ist dabei nur jener Sachverhalt 
anzusehen, bei dem die nach dem 31. Dezember 2016 eingetretene 
Vergrößerung einen Ertragswert von zumindest 100 Euro erreicht oder 
übersteigt. 

§ 337. (1) Personen, die am 31. Dezember 2016 nicht der 
Pflichtversicherung in der Kranken- und Pensionsversicherung nach diesem 
Bundesgesetz unterliegen und nur durch das sozialversicherungsrechtliche 
Wirksamwerden der Hauptfeststellung der Einheitswerte für wirtschaftliche 
Einheiten des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens zum 1. Jänner 2014 
gemäß § 20c des Bewertungsgesetzes 1955 die Versicherungsgrenze von 
1 500 Euro gemäß § 2 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes erreichen oder 
überschreiten, bleiben weiterhin aus der Kranken- und Pensionsversicherung 
ausgenommen, solange nicht eine flächenmäßige Vergrößerung der am 
31. Dezember 2016 bewirtschafteten Betriebsfläche erfolgt. Gleiches gilt für 
Personen, die zum 31. Dezember 2016 eine Korridorpension, eine 
Schwerarbeitspension oder eine vorzeitige Alterspension nach diesem oder 
einem anderen Bundesgesetz beziehen, hinsichtlich der für diese Pensionen 
maßgeblichen Grenze (§ 4 Abs. 6 Z 2 APG). Als flächenmäßige Vergrößerung 
ist dabei nur jener Sachverhalt anzusehen, bei dem die nach dem 31. Dezember 
2016 eingetretene Vergrößerung einen Ertragswert von zumindest 100 Euro 
erreicht oder übersteigt. Einer solchen flächenmäßigen Vergrößerung ist die 
Erhöhung des ideellen Anteils an einer bewirtschafteten Fläche gleichzuhalten. 

 (1a) Wird die für die Umwandlung eines Anspruches auf 
Erwerbsunfähigkeitspension (§ 123 Abs. 5 dieses Bundesgesetzes, § 132 Abs. 5 
GSVG) oder auf Invaliditäts-, Berufsunfähigkeits- oder Knappschaftsvollpension 
(§§ 254 Abs. 6, 271 Abs. 3 und 279 Abs. 2 ASVG) in eine Teilpension 
maßgebliche Einkommensgrenze nach § 5 Abs. 2 ASVG ausschließlich durch das 
sozialversicherungsrechtliche Wirksamwerden der Hauptfeststellung der 
Einheitswerte für wirtschaftliche Einheiten des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens zum 1. Jänner 2014 (§ 20c des Bewertungsgesetzes 1955) erreicht 
oder überschritten, so unterbleibt die Umwandlung in eine Teilpension, solange 
nicht eine flächenmäßige Vergrößerung (Abs. 1 vorletzter und letzter Satz) der 



  8 von 13 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
am 31. Dezember 2016 bewirtschafteten Betriebsfläche erfolgt. 

(2) Personen, die am 31. Dezember 2017 der Pflichtversicherung in der 
Kranken- und Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz unterliegen und 
nur durch das sozialversicherungsrechtliche Wirksamwerden der 
Hauptfeststellung der Einheitswerte für wirtschaftliche Einheiten des land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögens zum 1. Jänner 2014 gemäß § 20c des 
Bewertungsgesetzes 1955 die Versicherungsgrenze von 1 500 Euro gemäß § 2 
Abs. 2 dieses Bundesgesetzes unterschreiten, können bis zum 31. Dezember 
2017 bei der Sozialversicherungsanstalt der Bauern beantragen, dass ihre 
Pflichtversicherung aufrecht bleibt, solange nicht eine flächenmäßige 
Verringerung der am 31. Dezember 2016 bewirtschafteten Betriebsfläche 
erfolgt. Als flächenmäßige Verringerung ist dabei nur jener Sachverhalt 
anzusehen, bei dem die nach dem 31. Dezember 2016 eingetretene Verringerung 
einen Ertragswert von zumindest 100 Euro erreicht oder übersteigt. 

(2) Personen, die am 31. Dezember 2018 der Pflichtversicherung in der 
Kranken- und Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz unterliegen und 
nur durch das sozialversicherungsrechtliche Wirksamwerden der 
Hauptfeststellung der Einheitswerte für wirtschaftliche Einheiten des land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögens zum 1. Jänner 2014 gemäß § 20c des 
Bewertungsgesetzes 1955 die Versicherungsgrenze von 1 500 Euro gemäß § 2 
Abs. 2 dieses Bundesgesetzes unterschreiten, können bis zum 31. Dezember 
2017 bei der Sozialversicherungsanstalt der Bauern beantragen, dass ihre 
Pflichtversicherung aufrecht bleibt, solange nicht eine flächenmäßige 
Verringerung der am 31. Dezember 2016 bewirtschafteten Betriebsfläche 
erfolgt. Als flächenmäßige Verringerung ist dabei nur jener Sachverhalt 
anzusehen, bei dem die nach dem 31. Dezember 2016 eingetretene Verringerung 
einen Ertragswert von zumindest 100 Euro erreicht oder übersteigt. Einer 
solchen flächenmäßigen Verringerung ist die Verringerung des ideellen Anteils 
an einer bewirtschafteten Fläche gleichzuhalten. 

§ 338. (1) unverändert. § 338. (1) unverändert. 

(2) Personen, die am 31. Dezember 2017 der Pflichtversicherung in der 
Unfallversicherung nach diesem Bundesgesetz unterliegen und nur durch das 
sozialversicherungsrechtliche Wirksamwerden der Hauptfeststellung der 
Einheitswerte für wirtschaftliche Einheiten des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens zum 1. Jänner 2014 gemäß § 20c des Bewertungsgesetzes 1955 die 
Versicherungsgrenze von 150 Euro gemäß § 3 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes 
unterschreiten, können bis zum 31. Dezember 2017 bei der 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern beantragen, dass ihre Pflichtversicherung 
aufrecht bleibt, solange nicht eine flächenmäßige Verringerung der am 
31. Dezember 2016 bewirtschafteten Betriebsfläche erfolgt. Als flächenmäßige 
Verringerung ist dabei nur jener Sachverhalt anzusehen, bei dem die nach dem 
31. Dezember 2016 eingetretene Verringerung einen Ertragswert von zumindest 
100 Euro erreicht oder übersteigt. 

(2) Personen, die am 31. Dezember 2018 der Pflichtversicherung in der 
Unfallversicherung nach diesem Bundesgesetz unterliegen und nur durch das 
sozialversicherungsrechtliche Wirksamwerden der Hauptfeststellung der 
Einheitswerte für wirtschaftliche Einheiten des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens zum 1. Jänner 2014 gemäß § 20c des Bewertungsgesetzes 1955 die 
Versicherungsgrenze von 150 Euro gemäß § 3 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes 
unterschreiten, können bis zum 31. Dezember 2017 bei der 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern beantragen, dass ihre Pflichtversicherung 
aufrecht bleibt, solange nicht eine flächenmäßige Verringerung der am 
31. Dezember 2016 bewirtschafteten Betriebsfläche erfolgt. Als flächenmäßige 
Verringerung ist dabei nur jener Sachverhalt anzusehen, bei dem die nach dem 
31. Dezember 2016 eingetretene Verringerung einen Ertragswert von zumindest 
100 Euro erreicht oder übersteigt. 

Schlussbestimmungen zu Art. 3 Teil 1 des Bundesgesetzes BGBI. I 
Nr. 162/2015 (44. Novelle) 

Schlussbestimmungen zu Art. 3 Teil 1 des Bundesgesetzes BGBI. I 
Nr. 162/2015 (44. Novelle) 

§ 354. (1) unverändert. § 354. (1) unverändert. 

(2) Erfolgt eine Betriebsaufgabe oder wesentliche Betriebsverringerung im 
Sinne des § 23c Abs. 1 Z 4 vor dem 1. Jänner 2017, ohne dass der Wegfall von 

(2) Erfolgt eine Betriebsaufgabe oder wesentliche Betriebsverringerung im 
Sinne des § 23c Abs. 1 Z 4 vor dem 1. Jänner 2017, ohne dass der Wegfall von 
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Zuschlägen für öffentliche Gelder nach § 35 BewG 1955 bzw. von Zuschlägen 
nach § 40 BewG 1955 bzw. von Zuschlägen nach § 48 Abs. 4 Z 3 BewG 1955 in 
einem Einheitswertbescheid berücksichtigt wurde, so hat die Anrechnung dieser 
Zuschläge – ausgenommen grundstücksbezogener Zuschläge für Dauerkulturen 
(Sonder-und Obstkulturen nach § 32 Abs. 4 in Verbindung mit § 40 BewG 1955) 
– bei Bildung des Versicherungswertes nach § 23 Abs. 2 und 3 und bei 
Feststellung des Anspruchs aus Ausgleichzulage nach § 140 Abs. 5, 7, 9 und 10 
ab dem 1. Jänner 2017 zu unterbleiben, wenn dieser Sachverhalt von der 
betriebsführenden Person gemeldet wird. 

Zuschlägen für öffentliche Gelder nach § 35 BewG 1955 bzw. von Zuschlägen 
nach § 40 BewG 1955 bzw. von Zuschlägen nach § 48 Abs. 4 Z 3 BewG 1955 in 
einem Einheitswertbescheid berücksichtigt wurde, so hat die Anrechnung dieser 
Zuschläge – ausgenommen grundstücksbezogener Zuschläge für Dauerkulturen 
(Sonder-und Obstkulturen nach § 32 Abs. 4 in Verbindung mit § 40 BewG 1955) 
– bei Bildung des Versicherungswertes nach § 23 Abs. 2 und 3 und bei 
Feststellung des Anspruchs aus Ausgleichzulage nach § 140 Abs. 5, 7, 9 und 10 
dieses Bundesgesetzes oder nach § 292 Abs. 5, 8, 10 und 11 ASVG oder nach 
§ 149 Abs. 5, 7, 9 und 10 GSVG ab dem 1. Jänner 2017 zu unterbleiben, wenn 
dieser Sachverhalt von der betriebsführenden Person gemeldet wird. 

(3) unverändert. (3) unverändert. 

 Schlussbestimmung zu Art. 2 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2017 

 § 359. Die §§ 337 Abs. 1, 1a und 2, 338 Abs. 2 und 354 Abs. 2 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2017 treten rückwirkend mit 
1. Jänner 2017 in Kraft. 

Artikel 3 

Änderung des Allgemeinen Pensionsgesetzes (15. Novelle zum APG) 

Übertragung von Gutschriften bei Kindererziehung Übertragung von Gutschriften bei Kindererziehung 

§ 14. (1) bis (3) unverändert. § 14. (1) bis (3) unverändert. 

 (4) Liegt die Geburt (Annahme an Kindes Statt, Übernahme der 
unentgeltlichen Pflege des Kindes) eines weiteren gemeinsamen Kindes vor dem 
Ablauf der Antragsfrist nach Abs. 3, so erstreckt sich diese bis zur Vollendung 
des 10. Lebensjahres des jeweils zuletzt geborenen (an Kindes Statt 
angenommenen, in unentgeltliche Pflege übernommenen) Kindes. 

 Schlussbestimmung zu Art. 3 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2017 
(15. Novelle) 

 § 31. § 14 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2017 
tritt rückwirkend mit 1. Jänner 2017 in Kraft. 
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Artikel 4 

Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 

Einstellung und Berichtigung des Arbeitslosengeldes Einstellung und Berichtigung des Arbeitslosengeldes 

§ 24. (1) unverändert. § 24. (1) unverändert. 

(2) Wenn die Zuerkennung des Arbeitslosengeldes gesetzlich nicht 
begründet war, ist die Zuerkennung zu widerrufen. Wenn die Bemessung des 
Arbeitslosengeldes fehlerhaft war, ist die Bemessung rückwirkend zu 
berichtigen. Ist die fehlerhafte Zuerkennung oder Bemessung auf ein Versehen 
der Behörde zurückzuführen, so ist der Widerruf oder die Berichtigung nach 
Ablauf von fünf Jahren nicht mehr zulässig. 

(2) Wenn die Zuerkennung des Arbeitslosengeldes gesetzlich nicht 
begründet war, ist die Zuerkennung zu widerrufen. Wenn die Bemessung des 
Arbeitslosengeldes fehlerhaft war, ist die Bemessung rückwirkend zu 
berichtigen. Der Widerruf oder die Berichtigung ist nach Ablauf von drei Jahren 
nach dem jeweiligen Anspruchs- oder Leistungszeitraum nicht mehr zulässig. 
Wird die Berichtigung vom Leistungsempfänger beantragt, ist eine solche nur 
für Zeiträume zulässig, die zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht länger als 
drei Jahre zurück liegen. Die Frist von drei Jahren nach dem Anspruchs- oder 
Leistungszeitraum verlängert sich, wenn die zur Beurteilung des 
Leistungsanspruches erforderlichen Nachweise nicht vor Ablauf von drei Jahren 
vorgelegt werden (können), bis längstens drei Monate nach dem Vorliegen der 
Nachweise. 

§ 25. (1) bis (5) unverändert. § 25. (1) bis (5) unverändert. 

(6) Eine Verpflichtung zum Ersatz des unberechtigt Empfangenen 
einschließlich der Aberkennung des Anspruches auf Arbeitslosengeld gemäß 
Abs. 2 oder eine Verfügung zur Nachzahlung ist für Zeiträume unzulässig, die 
länger als fünf Jahre, gerechnet ab Kenntnis des maßgeblichen Sachverhaltes 
durch die regionale Geschäftsstelle, zurückliegen. 

(6) Eine Verpflichtung zum Ersatz des unberechtigt Empfangenen 
einschließlich der Aberkennung des Anspruches auf Arbeitslosengeld gemäß 
Abs. 2 besteht nur, wenn eine solche innerhalb von drei Jahren nach dem 
jeweiligen Leistungszeitraum verfügt wird. Eine Verfügung zur Nachzahlung ist 
nur für Zeiträume zulässig, die nicht länger als drei Jahre zurück liegen. Wird 
eine Nachzahlung beantragt, so ist eine solche nur für Zeiträume zulässig, die 
nicht länger als drei Jahre vor dem Zeitpunkt der Antragstellung liegen. Die 
Frist von drei Jahren nach dem Anspruchs- oder Leistungszeitraum verlängert 
sich, wenn die zur Beurteilung des Leistungsanspruches erforderlichen 
Nachweise nicht vor Ablauf von drei Jahren vorgelegt werden (können), bis 
längstens drei Monate nach dem Vorliegen der Nachweise. 

(7) unverändert. (7) unverändert. 

Umschulungsgeld Umschulungsgeld 

§ 39b. (1) Personen, für die nach den entsprechenden Regelungen des 
ASVG bescheidmäßig festgestellt wurde, dass Invalidität (Berufsunfähigkeit) 

§ 39b. (1) Personen, für die bescheidmäßig festgestellt wurde, dass ein 
Rechtsanspruch auf berufliche Maßnahmen der Rehabilitation nach § 253e 
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voraussichtlich im Ausmaß von mindestens sechs Monaten vorliegt und 
berufliche Maßnahmen der Rehabilitation zweckmäßig und zumutbar sind, 
haben Anspruch auf Umschulungsgeld, wenn sie zur aktiven Teilnahme an für 
sie in Betracht kommenden beruflichen Maßnahmen der Rehabilitation bereit 
sind, bis zur Beendigung dieser Maßnahmen, längstens bis zum Monatsende 
nach Beendigung der letzten Maßnahme. Das Umschulungsgeld gebührt ab der 
Feststellung des Pensionsversicherungsträgers, wenn die Geltendmachung 
binnen vier Wochen danach erfolgt, andernfalls erst ab Geltendmachung. Wenn 
das Arbeitsmarktservice zur begründeten Auffassung gelangt, dass die 
Realisierbarkeit beruflicher Maßnahmen der Rehabilitation nicht oder nicht mehr 
gegeben ist, so gebührt das Umschulungsgeld bis zur neuerlichen Entscheidung 
des Pensionsversicherungsträgers. Wird eine Leistung des 
Pensionsversicherungsträgers zuerkannt, so tritt ein Übergang des Anspruches 
gemäß § 23 Abs. 6 ein. 

ASVG (§ 270a ASVG, § 276e ASVG) besteht, haben Anspruch auf 
Umschulungsgeld, wenn sie zur aktiven Teilnahme an für sie in Betracht 
kommenden beruflichen Maßnahmen der Rehabilitation bereit sind, bis zur 
Beendigung dieser Maßnahmen, längstens bis zum Monatsende nach 
Beendigung der letzten Maßnahme. Das Umschulungsgeld gebührt ab der 
Feststellung des Pensionsversicherungsträgers, wenn die Geltendmachung 
binnen vier Wochen danach erfolgt, andernfalls erst ab Geltendmachung. Wenn 
das Arbeitsmarktservice zur begründeten Auffassung gelangt, dass die 
Realisierbarkeit beruflicher Maßnahmen der Rehabilitation nicht oder nicht mehr 
gegeben ist, so gebührt das Umschulungsgeld bis zur neuerlichen Entscheidung 
des Pensionsversicherungsträgers. Wird eine Leistung des 
Pensionsversicherungsträgers zuerkannt, so tritt ein Übergang des Anspruches 
gemäß § 23 Abs. 6 ein. 

(2) Die beruflichen Maßnahmen der Rehabilitation sind im Rahmen der 
Feststellung gemäß § 367 Abs. 4 Z 1 ASVG zu gestalten. Einvernehmlich kann 
davon unter besonderer Berücksichtigung der Nachfrage nach qualifizierten 
Arbeitskräften auf dem regionalen Arbeitsmarkt und ihrer Eignung für die 
betroffenen Personen abgewichen werden. 

(2) Die beruflichen Maßnahmen der Rehabilitation sind im Rahmen der 
Feststellung gemäß § 367 Abs. 4 Z 1 und § 253e Abs. 7 ASVG zu gestalten. 
Einvernehmlich kann davon unter besonderer Berücksichtigung der Nachfrage 
nach qualifizierten Arbeitskräften auf dem regionalen Arbeitsmarkt und ihrer 
Eignung für die betroffenen Personen abgewichen werden. 

(3) bis (5) unverändert. (3) bis (5) unverändert. 

§ 47. (1) Wird der Anspruch auf Arbeitslosengeld bzw. Notstandshilfe 
anerkannt, so ist dem Leistungsbezieher eine Mitteilung auszustellen, aus der 
insbesondere Beginn, Ende und Höhe des Leistungsanspruches hervorgehen. 
Wird der Anspruch nicht anerkannt, so ist darüber dem Antragsteller ein 
Bescheid auszufolgen. Ausfertigungen, die im Wege der 
automationsunterstützten Datenverarbeitung erstellt wurden, bedürfen weder 
einer Unterschrift noch einer Beglaubigung. 

§ 47. (1) Wird der Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe 
anerkannt, so ist der bezugsberechtigten Person eine Mitteilung auszustellen, 
aus der insbesondere Beginn, Ende und Höhe des Leistungsanspruches 
hervorgehen. In der Mitteilung ist darauf hinzuweisen, dass die 
bezugsberechtigte Person, wenn sie mit der zuerkannten Leistung nicht 
einverstanden ist, das Recht hat, binnen drei Monaten nach Zustellung der 
Mitteilung einen Bescheid über den Leistungsanspruch zu verlangen. Wird der 
Anspruch nicht anerkannt oder binnen drei Monaten nach Zustellung der 
Mitteilung ein Bescheid verlangt, so ist darüber ein Bescheid zu erlassen. Wird 
binnen drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung kein Bescheid über den 
Leistungsanspruch verlangt, so liegt eine entschiedene Sache vor, die keinem 
weiteren Rechtszug unterliegt. Ausfertigungen, die im Wege der 
automationsunterstützten Datenverarbeitung erstellt wurden, bedürfen weder 
einer Unterschrift noch einer Beglaubigung. 

(2) unverändert. (2) unverändert. 
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Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 79. (1) bis (155) unverändert § 79. (1) bis (157) unverändert 

 (158) § 39b Abs. 1 erster Satz und Abs. 2 erster Satz in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2017 tritt rückwirkend mit 1. Jänner 2017 in 
Kraft. 

 (159) § 24 Abs. 2 und § 25 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xx/2017 treten mit 1. Mai 2017 in Kraft und gelten, soweit Anträge 
auf Berichtigung oder Nachzahlung betroffen sind, für nach Ablauf des 30. April 
2017 gestellte Anträge; auf vor dem 1. Mai 2017 gestellte Anträge sind § 24 
Abs. 2 und § 25 Abs. 6 weiterhin in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. xx/2017 anzuwenden. 

 (160) § 47 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2017 
tritt mit 1. Mai 2017 in Kraft und gilt für Ansprüche, die nach Ablauf des 
30. April 2017 mit Bescheid oder Mitteilung erledigt werden; auf vor dem 1. Mai 
2017 mit Bescheid oder Mitteilung erledigte Ansprüche ist § 47 Abs. 1 weiterhin 
in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. xx/2017 anzuwenden. 

Artikel 5 

Änderung des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes 

Aufbringung der Mittel Aufbringung der Mittel 

§ 22d. (1) Die Überlasser haben für die von ihnen zum Zweck der 
Überlassung an Dritte beschäftigten Arbeitnehmer einen Beitrag an den Fonds 
zu entrichten. Der Beitragssatz beträgt im Jahr 2013 0,25 vH, im Jahr 2014 
0,35 vH, im Jahr 2015 0,6 vH und ab 2016 0,8 vH der Beitragsgrundlage. Die 
Beitragsgrundlage ist die nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 
(ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, geltende allgemeine Beitragsgrundlage bis zur 
Höhe der gemäß § 45 ASVG festgelegten Höchstbeitragsgrundlage. Von 
Sonderzahlungen (§ 49 Abs. 2 ASVG) sind Sonderbeiträge an den Fonds mit 
dem jeweils gleichen Hundertsatz zu entrichten. 

§ 22d. (1) Die Überlasser haben für die von ihnen zum Zweck der 
Überlassung an Dritte beschäftigten Arbeitnehmer einen Beitrag an den Fonds 
zu entrichten. Der Beitragssatz beträgt im Jahr 2013 0,25 vH, im Jahr 2014 
0,35 vH, im Jahr 2015 0,6 vH, im Jahr 2016 und im ersten Quartal 2017 0,8 vH, 
ab dem zweiten Quartal 2017 bis zum Ende des ersten Quartals 2019 jeweils 
0,35 vH und ab dem zweiten Quartal 2019 0,8 vH der Beitragsgrundlage. Die 
Beitragsgrundlage ist die nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 
(ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, geltende allgemeine Beitragsgrundlage bis zur 
Höhe der gemäß § 45 ASVG festgelegten Höchstbeitragsgrundlage. Von 
Sonderzahlungen (§ 49 Abs. 2 ASVG) sind Sonderbeiträge an den Fonds mit 
dem jeweils gleichen Hundertsatz zu entrichten. 

(2) bis (9) unverändert. (2) bis (9) unverändert. 
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In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 

§ 23. (1) bis (21) unverändert. § 23. (1) bis (21) unverändert. 

 (22) § 22d Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2017 
tritt mit 1. April 2017 in Kraft. 

 


